
S6 Veröffentlichung niedriger Spenden

Gremium: Landesvorstand

Beschlussdatum: 27.08.2022

Tagesordnungspunkt: 4 Satzungsänderungsanträge

Antragstext

1 Streiche in §4 der Finanzordnung der GJ NRW (Streichung fett markiert):

2 §4 Spenden

3

4

2. Spenden sind im Rechenschaftsbericht unter Angabe des Namens und der
Anschrift des Spenders bzw. der Spenderin zu verzeichnen

5 Und ersetze durch: 

6 §4 Spenden

7

8

9

2. Spenden werden jährlich in geeigneter Form dem Verband auf der
Landesmitgliederversammlung bekannt gegeben. Spenden ab einer Höhe von 2.000
Euro werden unter Angabe des Namens des Spenders veröffentlicht.

Begründung

Die aktuelle Formulierung verstößt in ihrer jetzigen Umsetzung gegen Datenschutzrecht und kann so nicht

umgesetzt werden. Die neue Formulierung ist aus der Perspektive des Datenschutzes umsetzbar und

ermöglicht die wichtige Transparenz in den Finanzen der GRÜNEN JUGEND NRW.
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